








Seite 2 

Sitzungsbeginn: 09:15 Uhr 

Es wjrd festgestellt, dass sich das Verfahren für eine Güteverhandlung nicht eignet. 

Klägervertreter stellt Antrag gemäß Klageschriftsatz vom 23.02.2022. 

Beklagtenvertreter beantragt Klageabweisung. 

Seitens des Gerichts wird folgender rechtlicher Hinweis gern.§ 139 ZPO erteilt: 

Nach derzeitiger Auffassung entspricht die Klageforderung nahezu vollständig der ständigen 
Rechtsprechung des Amtsgerichts Lindau als auch des Landgerichts Kempten wonach, sofern 
der Geschädigte auf Basis eines Sachverständigengutachtens einen Reparaturauftrag an die 
Werkstatt erteilt, die Reparaturkosten zu bezahlen sind. 

Dies gilt jedoch nicht für die 12,65 EUR, welche das Gutachten übersteigen. In dieser Höhe wird 
die Klage abzuweisen sein. 

Es ergeht sodann 

Endurteil: 

1. Die Beklagte wird verurteilt an die Klägerin 240,27 EUR nebst 5 % Punkten Zinsen über
dem jeweiligen Basiszinssatz seit 16.02.2022 zu bezahlen.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Zur Begründung wird Bezug genommen auf die Ausführungen im Sitzungsprotokoll. 

Es ergeht noch 

Beschluss 

Der Streitwert wird auf 252,00 EUR festgesetzt. 






